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RS OGH 1971/11/3 5Ob286/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.11.1971

Norm

AVG §42

BStG §20 Abs3

Rechtssatz

Der Enteignete verliert dadurch, daß er trotz gehöriger Ladung der Tagsatzung im Verwaltungsverfahren, welche die

Schätzung und die Bestimmung der Entschädigung zum Gegenstand hat, fernbleibt, nicht das Recht, die gerichtliche

Entscheidung zu begehren.

Entscheidungstexte

5 Ob 286/71
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